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Sichere Schule 
 

 
 
Der Rheinische Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVV)  
 

Jeder Arbeitnehmer ist über seinen Arbeitgeber bei gesetzlichen Unfallversicherungsträgern 
im Falle eines Arbeitsunfalls versichert. Die Arbeitgeber sind dazu gesetzlich verpflichtet. 
Gleiches gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die im Sinne dieses Gesetzes so etwas wie 
die Arbeitnehmer einer Schule sind. 
Somit werden die Kosten für den Arzt oder das Krankenhaus, evtl. Kosten für Nachhilfe bei 
längerem Unterrichtsausfall und weitere Leistungen von der Versicherung übernommen. 
 

Der Rheinische Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVV) ist Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung, bei dem alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule bei einem Unfall 
in der Schule versichert sind. 
 
Damit es aber erst gar nicht zu Unfällen kommt, gibt es Vorschriften für unterschiedliche 
Bereiche der Schule, die aus den Erfahrungen aus vergangenen Arbeitsunfällen an Schulen 
entstanden sind. 
 
 
Arbeitsauftrag 
 

Informiert euch auf der Webseite des Rheinische Gemeindeunfallversicherungsverband 
(www.unfallkasse-nrw.de) und beantwortet folgende Fragen:  
 
Sind Schülerinnen und Schüler auch auf dem Schulweg beim GUVV versichert und wann 

endet der Versicherungsschutz? Sind Unfälle bei den Hausaufgaben auch versichert? 

Bei welchen Tätigkeiten gilt der Versicherungsschutz auch in den Ferien.  

Findet heraus, wie viele und welche Schülerunfälle im den Jahr 2012 passiert sind. 
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Einrichtung und Betrieb von Unterrichts- und Fachräumen 
 
Auf der Website des GUVV sind viele Informationen zu finden, die bei der Einrichtung und 
beim Betrieb von Räumen, Fluren, Sport- und Schwimmhallen sowie Pausenhöfen zu be-
achten sind. Diese Maßnahmen tragen entscheidend dazu bei, ein Unfallrisiko zu 
minimieren. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Arbeitsauftrag  
 

Informiert euch auf der Website des GUVV (http://www.rguvv.sichere-schule.info/) in 
den virtuellen Unterrichts- und Fachräumen, was alles beim Arbeitsschutz zu beachten 
ist. 

 
Danach stellt jede Gruppe für einen ausgewählten Fachraum die Informationen 

anschaulich in Form eines Plakates dar.  
 

Anmerkung 
 

Das Plakat soll so mit Bildern und Texten gestaltet werden, dass der Betrachter schnell 
und anschaulich einen Überblick bekommt, 
 - wie der jeweilige Fachraum einzurichten ist (z.B. Feuerlöscher, Waschbecken etc.) und  
 - was beim Betrieb beachtet werden muss (Fluchtwege etc.).  
Zu Beginn muss zuerst überlegt werden, wie das Plakat gestaltet werden soll und welche 
Bilder1 zu einem besseren Verständnis beitragen.  

 
An der IGP wurde als Baumaßnahme der Bereich Naturwissenschaften komplett saniert. 

Welche Ratschläge würdet ihr für die Verbesserung des Arbeitschutz den an der Planung 
beteiligten Personen geben , wenn der Kunst-/Technikbereich saniert werden sollte 

 
------------- 
Trägt auch “gutes Licht“ zu einem erfolgreichen Lernen bei?  
 
Erklärt warum die Vermeidung von Schattigkeit und eine Blendungsbegrenzung für die 

Beleuchtungsplanung eines Unterrichtsraumes wichtig ist.  
Welche minimale Beleuchtungsstärke ist dabei einzuhalten ? 

                                            
1
 Bilder sind zu Hause auszudrucken 

Abb.2: Einrichtung und Betrieb eines Technikraums 

       Abb.1: Einrichtung eines Klassenraums 


